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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.05.1930 

Geschäftszahl 

0764/29 

Rechtssatz 

Für die Stilisierung einer Eingabe ist ihr Verfasser verantwortlich. Er kann sich nicht damit entschuldigen, daß 
die Stilisierung nicht glücklich war. Ebenso vermag ihn nicht der Umstand zu rechtfertigen, daß der Inhalt der 
Eingabe Ausdruck einer allgemeinen Entrüstung sei. 


